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Haushaltssatzung

des Flecken Adelebsen
für das Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in
der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat des Flecken Adelebsen in seiner Sitzung am

12. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 13.099.200,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 14.199.000,00 EUR

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 150.000,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.762.100,00 EUR

2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.447.200,00 EUR

2.3 Einzahlungen aus Investitionen 740.100,00 EUR
2.4 Auszahlungen aus Investitionen 5.573.300,00 EUR

2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.833.200,00 EUR
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 300.700,00 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 18.335.400,00 EUR
der Auszahlungen auf Finanzhaushaltes 19.321.200,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.833.200,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leis-

tung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.127.000,00 EUR

festgesetzt.
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§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung für
das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land und forstwirtschaftlichen Betriebe = 395 v. H.

(Grundsteuer A)

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) = 375 V. H.

2. Gewerbesteuer = 380 v. H.

§ 6

Als unerhebliche überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1

S. 2 der NKomVG gelten Überschreitungen bis zu 20 °A, höchstens bis zur Höhe von 5.000,00
EUR, des jeweiligen Haushaltsansatzes. Unbeschadet der vorstehenden Regelung gelten
Überschreitungen bis zu 2.500,00 EUR als unerheblich.

Außer-/überplanmäßige Aufwendungen/Ausgaben bis zu 10.000 EUR sind unerheblich, wenn

a) sie auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen,

b) die Aufwendungen zahlungsunwirksam sind.

Für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung wird bei immateriellen und beweg-
lichen Anlagegütern die Wertgrenze auf 50.000 EUR und bei unbeweglichen Anlagengütern

auf 200.000 EUR festgesetzt.

Adelebsen, den 13.12.2024

gez. Frase

Frase
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

2.2 Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis
Göttingen am 25.04.2025 unter dem Aktenzeichen 20.1 erteilt worden.

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 09.05.2025 bis zum

19.05.2025 in Adelebsen, Burgstraße 2, im Rathaus, Zimmer Nr. 6 zur Einsichtnahme
öffentlich aus.

Adelebsen, den 07.05.2025 gez. Frase

Bürgermeister
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung
der Stadt Bad Lauterberg im Harz

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat
der Rat der Stadt Bad Lauterberg im Harz in der Sitzung am 30.01.2025 folgende Haushalts-

satzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

Haushaltsjahr Haushaltsjahr
2025 2026

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 22.687.400 € 22.992.600 €

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 26.644.000 € 26.694.800 €

1.3. der außerordentlichen Erträge auf 0 € 0 €

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 0 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.779.900 € 22.175.600 €

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.247.600 € 25.289.700 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 252.000 € 151.600 €

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.141.200 € 483.500 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.892.400 € 1.245.400 €

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 913.700 € 1.626.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für das Haushaltsjahr 2025 wird auf 2.614.200 €
festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für das Haushaltsjahr 2026 wird auf 331.900 €
festgesetzt.
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§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2025 auf

150.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2026 auf
1.500.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.629.900 €

festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen

Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.400.000 €
festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer für die land und forstwirtschaftlichen Be-
triebe (Grundsteuer A) und für die Grundstücke (Grundsteuer B) sowie die Gewerbesteuer

sind durch eine besondere Hebesatzsatzung in der z.Zt. gültigen Fassung festgesetzt.

§ 6

Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen in den Teilfinanzhaushalten nach § 4 Abs. 6 KomHKVO wird auf 25.000 € festgelegt.

§ 7

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung nach § 12 Abs. 1
KonnHKVO wird für das bewegliche Vermögen auf 70.000 €, für das unbewegliche Vermögen
im Bereich Hochbau auf 150.000 € und für das unbewegliche Vermögen im Bereich Tiefbau
auf 250.000 € festgelegt.

Bad Lauterberg im Harz, 31.01.2025

Lange
Bürgermeister
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit

öffentlich bekannt gemacht.

2.2 Die nach §§ 120 Abs. 2, 119 Abs. 4 und 122 Abs. 2 NKomVG erforderlichen Genehmigun-

gen sind durch den Landkreis Göttingen am 30.04.2025 unter dem Aktenzeichen 20.1
erteilt worden.

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG

vom 09.05.2025 bis zum 19.05.2025

im Rathaus der Stadt Bad Lauterberg im Harz, Ritscherstr. 4, 37431 Bad Lauterberg im
Harz, Zimmer 139 zur Einsichtnahme während der Dienststunden öffentlich aus.

Der Beteiligungsbericht liegt nach § 151 NKomVG unbefristet zur Einsichtnahme aus.

Bad Lauterberg im Harz, den 06.05.2025

gez. Lange
Bürgermeister
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Haushaltssatzung der Gemeinde Bodensee
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Ge-
meinde Bodensee in seiner Sitzung am 11.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.242.300

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.436.400

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.177.600

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.293.900

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 0

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 265.600

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 265.600

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 40.000

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts 1.443.200

der Auszahlungen des Finanzhaushalts 1.599.500

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnah-
men (Kreditermächtigung) wird auf 265.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszah-

lungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 196.200 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern erfolgt durch eine besondere Hebesatzsatzung. Insofern

hat die Erwähnung hier nur nachrichtliche Bedeutung.
Nachrichtlich:

1. Grundsteuer

1.1 für die land und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 301 v. H.

2. Gewerbesteuer 340 v. H.
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§ 6

Über und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind im Sinne von § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG
unerheblich, wenn im Einzelfall der Mehrbedarf die Grenze von 5.000 Euro nicht überschreitet.

Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag, der drei Prozent der Gesamtsumme
der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

Erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG, wenn

sie im Einzelfall drei Prozent der Gesamtsumme der Aufwendungen bzw. der Auszahlungen des laufenden

Haushaltsjahres übersteigen.

Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 KomHKVO gelten Änderungen, wenn sie im Einzelfall ein Prozent der

Gesamtsumme der Aufwendungen bzw. der Auszahlungen oder der Erträge bzw. der Einzahlungen überstei-

gen.

In den Teilfinanzhaushalten werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6
KomHKVO einzeln dargestellt, wenn sie im Einzelfall die Wertgrenzen in Höhe von 5.000 Euro überschreiten.

Für Investitionen in unbewegliche Vermögensgegenstände wird eine Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO

in Höhe von 150.000 Euro, für Investitionen in bewegliche Vermögensgegenstände eine Wertgrenze in Höhe

von 25.000 Euro festgelegt.

Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze haben eine erhebliche finanzielle Bedeutung i. S. der genannten
Vorschrift. Die Wertgrenze für Investitionen in unbewegliche Vermögensgegenstände findet auch Anwendung,

wenn Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand im Zeitraum der Herstellung zusammentreffen (Beispiel:
Anbau an ein Gebäude, gleichzeitig Instandhaltung im Bestand) und die Gesamtauszahlungen den genannten
Betrag überschreiten.

Bodensee, den 11.03.2025

Der Bürgermeister

gez. Michael Faulwasser

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt

gemacht.

Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Göttingen am 25.04.2025

unter dem Aktenzeichen 20.1 erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 S. 3 NKomVG vom 13.05. bis einschließlich 04.06.2025
in der Gemeinde Bodensee, Oberdorfstraße 15, 37434 Bodensee, zu folgenden
Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus:

Dienstag 15.00 — 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 — 13.00 Uhr

Bodensee, 16.07.2024

Gemeinde Bodensee
Der Bürgermeister

gez. Michael Faulwasser
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Allgemeinverfügung der Stadt Duderstadt über die Öffnung
der Verkaufsstellen in der Innenstadt am

11.05.2025

Aufgrund des § 5 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über Ladenöffnungs und Ver-

kaufszeiten (NLöffVZG) vom 08.03.2007 (Nds. GVBI. S. 111), zuletzt geändert durch

Gesetz vom 15.05.2019 (Nds. GVBI. S. 80) und auf Antrag des Vereins Treffpunkt

Stadtmarketing Duderstadt e. V., Steintorstraße 17, 37115 Duderstadt vom 27.02.2025

wird die Öffnung der Verkaufsstellen in der Stadt Duderstadt am 11.05.2025 wie folgt

zugelassen.

Die in der Innenstadt von Duderstadt ansässigen Verkaufsstellen dürfen abweichend von

§ 3 NLöffVZG am 11.05.2025 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr innerhalb der

Stadtmauer für den geschäftlichen Verkehr geöffnet sein.

Der Bereich innerhalb der Stadtmauer wird begrenzt durch die Straßen Hinter der Mauer,

Bei der Oberkirche, Auf dem Brast, Steinstraße, Steintorstraße bis zur Einmündung Hinter

der Mauer, Bahnhofstraße bis Ecke Sackstraße, Sackstraße bis Ecke Hinter der Mauer

(Anlage 1). Soweit die vorbezeichneten Straßen nicht unmittelbar an die Stadtmauer

angrenzen, erstreckt sich die Ausnahmegenehmigung auch auf den Bereich zwischen der

jeweiligen Verkehrsfläche der genannten Straßen und der Stadtmauer.

Begründung:

Der Treffpunkt Stadtmarketing Duderstadt e. V. als Interessenvertretung der Duderstädter

Einzelhändler beantragt für die Innenstadt im Ortsteil Duderstadt eine

Ausnahmegenehmigung nach dem Niedersächsischen Gesetz über Ladenöffnungs und

Verkaufszeiten, um an dem vorgenannten Sonntag im Rahmen der Großveranstaltung

„Gartenmarkt" Sonntagsverkäufe durchführen zu können. Der zum 31. Mal (seit 1993)
stattfindende Gartenmarkt stellt einen besonderen Anlass dar, der es rechtfertigt, zeitlich

beschränkt auf die Zeit zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr und örtlich beschränkt auf den

durch die Stadtmauer beschränkten Bereich der Innenstadt eine Sonntagsöffnung

zuzulassen.

Die Stadt Duderstadt betrachtet den Schutz der Sonn und Feiertage als Tage der

Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung als hohes Gut. Die Sonntage dürfen durch eine

Ausweitung der Ladenöffnung nicht den Werktagen mit ihrer geschäftigen Betriebsamkeit

gleichgestellt werden. Ein Sonntagsverkauf muss vielmehr als Ausnahme erkennbar

bleiben. Der Gartenmarkt stellt jedoch einen besonderen Anlass dar.

Der Treffpunkt Stadtmarketing Duderstadt lädt am 10. und 11.05.2025 zum Gartenmarkt

in Duderstadt ein. Erwartet werden bis zu 15.000 Besucher aus nah und fern, um die

Innenstadt als Erlebnismeile zu genießen.

Etwa 80 Standbetreiber werden vertreten sein. Dabei werden sie den Besuchern und

Gästen ein herausragendes gärtnerisches Programm mit zahlreichen Highlights und

Aktionen präsentieren.

Die Aussteller zeigen vor Ort Schönes aus den Themenwelten Garten und Landlust, infor-

mieren an Ständen und laden zudem zum Bleiben, Verweilen und zum Gespräch ein.

Es werden Outdoor -Schmuck, Möblierung und Utensilien für den Garten sowie

Gartengeräte und dekorative Gegenstände ausgestellt. Daneben gibt es allerhand
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Anregungen für die Gestaltung und Pflege des häuslichen Umfelds und zahlreiche Infos

zur Gartenpflege und Gartengestaltung. Blühende Pflanzen sowie Grünpflanzen,

Blumenzwiebeln, Küchenkräuter und Büsche ergänzen das großartige Angebot.

Verschiedene Verpflegungsstände sowie Cafés, Lokale und Eisdielen laden zum Verweilen

und zur Einkehr in der Innenstadt ein.

Zudem sind auch einzelne Aktivitäten und Aktionen für Kinder geplant. Eventmodule, wie

Bungeetrampolin und ein Kinderkarussell sowie zusätzliche Stände werden dafür aufge-

baut. Geplant ist an diesem Wochenende ein umfangreiches Programm mit vielen

Akzenten für die ganze Familie.

Die Veranstaltung „Gartenmarkt" selbst übt eine größere Anziehungskraft aus als es eine

bloße Verkaufsveranstaltung täte. Der Besucherstrom, der durch den Markt angezogen
wird, kommt nicht wegen des Einkaufserlebnisses. Vielmehr stellt der Markt als

Veranstaltung einen eigenständigen Aufenthaltszweck vor Ort dar.

In Abwägung mit dem Interesse des Sonntagsschutzes, dem Interesse der Kirchen daran,

dass der Sonntag ein Tag der Ruhe und Einkehr bleibt, dem Interesse der Beschäftigten und

der Gewerkschaften daran, gemeinschaftlich familiäre oder gewerkschaftliche Aktivitäten

durchzuführen, überwiegt im vorliegenden Fall ausnahmsweise das Interesse an der

Durchführung der Veranstaltung, auch wenn dies für die Beschäftigten bedeutet, keine

sonntägliche Arbeitsruhe genießen zu können.

Die Zurückstellung des Belangs der sonntäglichen Arbeitsruhe erfolgt nur für eine zeitlich

und räumlich eng begrenzte Ausnahmesituation.

Auf die arbeitsschutzrechtlichen Regelungen des § 7 NLöffVZG wird besonders

hingewiesen:

Die Beschäftigung von Verkaufspersonal ist nur innerhalb der anerkannten Öffnungszeiten,
sowie für Vor und Nachbereitungszeiten von täglich 30 Minuten, zulässig.

Verkaufspersonal, dessen Beschäftigung am 11.05.2025 länger als drei Stunden dauert, hat

einen Anspruch auf Ausgleichszeit, der Nachmittag eines Werktages derselben Woche

muss in der Zeit ab 13 Uhr arbeitsfrei bleiben.

Die Verwaltungsgebühr für die Erteilung der ladungsöffnungsrechtlichen

Ausnahmegenehmigung trägt der Treffpunkt Stadtmarketing Duderstadt e. V.

Rechtsbehelfsbelehrunq:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim

Verwaltungsgericht Göttingen, Berliner Str. 5, 37073 Göttingen schriftlich oder zur

Niederschrift erhoben werden.

Anordnung der sofortigen Vollziehung:

Die sofortige Vollziehung der Allgemeinverfügung vom 02.05.2025 wird angeordnet.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung beruht auf § 80 Abs. 2 Satz Nr. 4 der

Verwaltungsgerichtsordnung (VwG0) in der zurzeit geltenden Fassung. Die Anordnung der

sofortigen Vollziehung liegt im öffentlichen Interesse. Eine Anordnung der sofortigen
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Vollziehung führt zum Wegfall der aufschiebenden Wirkung einer Anfechtungsklage und

durchbricht damit den Grundsatz, dass im Falle der Einlegung eines Rechtsbehelfs die

Vollziehung erst dann erfolgt, wenn die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Verfügung in

einem Hauptsacheverfahren überprüft wurde. Die Stadt Duderstadt ist sich des

Ausnahmecharakters der Anordnung der sofortigen Vollziehung und der damit

verbundenen Verkürzung des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes bewusst. Jedoch

steht das Veranstaltungsdatum des Gartenmarktes am 10. und 11.05.2025 kurz bevor. Die

aufschiebende Wirkung einer Anfechtungsklage würde dazu führen, dass der geplante
Markt nicht stattfinden könnte und sogar endgültig vereitelt würde. Das mit der

ladenöffnungsrechtlichen Ausnahmegenehmigung verfolgte Regelungsziel würde ohne

Anordnung der sofortigen Vollziehung nicht erreicht werden können. Da bis zum Termin

der Veranstaltung nicht mehr über eine Hauptsachklage entschieden werden kann, kann

die Allgemeinverfügung ihre erstrebte Rechtswirkung nur bei Anordnung des

Sofortvollzugs entfalten. Die Gründe, die dafür sprachen, die Belange des Schutzes der

Sonn und Feiertage befristet auf den 11.05.2025 zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr und

räumlich beschränkt auf den Bereich innerhalb der Stadtmauer des Ortsteils Duderstadt

zurücktreten zu lassen, legitimieren daher gleichermaßen auch den Sofortvollzug. Weil die

ladenöffnungsrechtliche Ausnahmegenehmigung gerade mit Blick auf einen bestimmten

Termin erlassen wurde, für den die Belange des Sonn und Feiertagsschutzes hinter dem

öffentlichen Interesse der Durchführung einer Traditionsveranstaltung zurückgestellt

werden sollen, wird auch der Sofortvollzug dadurch begründet, dass das öffentliche

Interesse an der Durchführung der Veranstaltung höher wiegt als das Interesse eines

möglichen Klägers, die Rechtmäßigkeit der Allgemeinverfügung in einem

Hauptsacheverfahren klären zu lassen und bis zu diesem Zeitpunkt die sonntägliche

Arbeitsruhe genießen zu können. Das Schutzinteresse der Arbeitnehmer an der

allgemeinen Sonntagsruhe sowie das Interesse von Kirchen und Gewerkschaften an einem

arbeitsfreien Sonntag wird durch eine auf den 11.05.2025 beschränkte fünfstündige

Verkaufsöffnung nicht übermäßig stark beeinträchtigt. Das öffentliche Interesse an der

Durchführung der Veranstaltung rechtfertigt daher auch im Falle der Einlegung von

Rechtsbehelfen die Anordnung der sofortigen Vollziehung.

Hinweis:

Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht Göttingen, Berliner Straße 5, 37073 Göttingen, vor

oder nach Erhebung einer Hauptsachklage die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise

wiederherstellen.

Duderstadt, 02.05.2025

Stadt Duderstadt

Der Bürgermeister

gez.
Thorsten Feike



AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS GÖTTINGEN  08.05.2025 Nr. 19 Seite 535



AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS GÖTTINGEN  08.05.2025 Nr. 19 Seite 536

13. Satzung
zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Osterode am Harz vom 23. Februar 2012

AufGrund des § 12 Abs. I des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom

17. Dezember 2010 (Nds. GVB1. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 29.

Januar 2025 (Nds. GVB1. 2025 Nr. 3), hat der Rat der Stadt Osterode am Harz in seiner Sitzung am

27.03.2025 folgende 13. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Osterode am Harz vom

23. Februar 2012 beschlossen:

Artikel I

§ 11 lautet wie folgt:

§ 11

Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennutzungsplänen sowie öffentliche

Bekanntmachungen der Stadt Osterode am Harz werden — soweit durch Rechtsvorschriften nichts

anderes bestimmt ist im Internet unter der Adresse

https://www.landkreisgoettingen.de/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/amtsblatt im
elektronischen Amtsblatt des Landkreises Göttingen verkündet bzw. bekannt gemacht. Sie gelten mit

Ablaufdes Tages der Einstellung im Internet als verkündet.

Soweit Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer nach Satz 1 bekanntzumachenden

Angelegenheit sind, kann die Verkündung bzw. öffentliche Bekanntmachung dieser Teile durch

Auslegung in einem Dienstgebäude der Stadtverwaltung während der Dienststunden ersetzt werden.
Auf die Auslegung wird unter Angabe des Ortes und der Dauer der Auslegung im elektronischen

Amtsblatt für den Landkreis Göttingen hingewiesen. Die Dauer der Auslegung beträgt zwei Wochen,
sofern nichts anderes vorgeschrieben ist.

(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen durch Veröffentlichung im elektronischen Amtsblatt des
Landkreises Göttingen unter der Adresse https://wwvv.landkreisgoettingen.de/aktuelles/amtliche-
bekanntmachungen/amtsblatt und nachrichtlich durch Veröffentlichungen im Internet unter

www.osterode.de bzw. https://sessionnet.owl-it.de/osterode/bi/info.asp sowie nachrichtlich durch
Aushang im Aushangkasten oder Darstellung im digitalen Bürgerinformationspunkt vor dem Rathaus
Kornmagazin, Eisensteinstraße 1, 37520 Osterode am Harz.

Dies gilt nicht, soweit gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. In diesem Fall erfolgt die
Bekanntmachung zusätzlich in der örtlichen Tageszeitung Harz Kurier oder durch Darstellung im

digitalen Bürgerinformationspunkt vor dem Rathaus Kommagazin, Eisensteinstraße 1, 37520
Osterode am Harz, soweit keine andere Form vorgeschrieben wird. Bei der Darstellung im digitalen
Bürgerinformationspunkt gilt das Dokument mit Ablauf des dritten, auf den Tag der Veröffentlichung
folgenden Tages als bekanntgemacht.

Artikel II

Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Wortlaut der Hauptsatzung in der nunmehr geltenden Fassung
mit neuem Datum bekanntzumachen.
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Artikel M

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Osterode am Harz, den 30.04.2025

/7De Bürge eister

k
(Jens Aug
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Stadt Osterode am Harz

• STEROD
AM HARZ Osterode am Harz, den 30.04.2025

:um Berge voraus

Hinweisbekanntmachung

Es finden folgende öffentliche Sitzungen statt:

am Dienstag, den 15.05.2025 um 17.00 Uhr die 28. Sitzung des Ausschusses für Bauen,

Stadtentwicklung, Sport und Waldwirtschaft, im Ratssaal der Stadt Osterode am Harz,

Kornmagazin, Eisensteinstraße 1, 37520 Osterode am Harz

am Donnerstag, den 22.04.2025 um 17.00 Uhr die 36. Sitzung des Rates der Stadt Osterode am

Harz, im Ratssaal der Stadt Osterode am Harz, Kornmagazin, Eisensteinstraße 1,

37520 Osterode am Harz

Die Tagesordnungen werden im Aushangkasten vor dem Rathaus Kornmagazin,

Eisensteinstraße 1, 37520 Osterode am Harz sowie im Internet unter https://sessionnet.owl-

it.de/osterode/bi/info.asp rechtzeitig vor der Sitzung einsehbar sein.

Der Bürgermeister

gez. Augat
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